
 
 

Bescheinigung zur kostenlosen  
Sperrmüll-Selbstanlieferung 

  

Achtung: Vor der Anlieferung ist der Sperrgutschein der ausstellenden Behörde zur Unterschrift vorzulegen! 

    Bei Anlieferung bitte vor der Verwiegung im Büro der Müllumladestation abgeben! 

 
Anlieferer des Sperrmülls Herkunft des Sperrmülls nur eintragen, falls abweichend        
                                                                                                                                                                       von Anliefereradresse (siehe links) 

Herr/ 
Frau/ 

Firma/ 
Name 

Herr/  
Frau/  

Firma/  
Name 

 

Straße, 
Hausnr. 

Straße,  
Hausnr. 

 

PLZ, Ort 

Kfz-
Kennz. 

PLZ, Ort 

 

 
 

 Der Anlieferer ist berechtigt, folgenden brennbaren Sperrmüll abzugeben: 
 

Anzahl Brennbarer Sperrmüll  Anzahl Brennbarer Sperrmüll 
 Möbel / Einrichtungsgegenstände  

aus Holz oder Kunststoff 
  Sperrige Balkon- und Gartenmöbel 

 Matratzen bzw. Bettzubehör   Sperrige Spiel- und Sportgeräte 
(keine Elektroaltgeräte!) 

 Teppiche bzw. PVC-Bodenbeläge (ca. m²)   Sperrige Campingartikel 

 Transportbehältnisse (leer!)   Sonstiger brennbarer Sperrmüll 

Die Entsorgungskosten für haushaltstypische und haushaltsübliche Sperrmüllmengen trägt die entsorgungspflichtige Körper-
schaft (Stadt bzw. Landkreis Bayreuth), falls das Grundstück, von dem der Sperrmüll stammt, an die jeweilige öffentliche Abfall-
entsorgung angeschlossen ist. Kosten für den Transport der Abfälle werden nicht übernommen.  
 

Ich versichere, dass das Grundstück, auf dem der Sperrmüll angefallen ist, an die kommunale Abfallentsor-
gung angeschlossen ist.  

Mir ist bekannt, dass ich die Entsorgungskosten für Abfälle, die nicht als Sperrmüll gelten (siehe Hinweise 
auf der Rückseite) und/oder die haushaltsübliche Menge übersteigen, selbst zu tragen habe. Enthalten Anlie-
ferungen kostenpflichtige Bestandteile, ist die gesamte angelieferte Menge gebührenpflichtig. 

 

.......................................................... .............................................................. 
     Datum, Unterschrift des Anlieferers 
 

     Datum, Unterschrift des Abfallerzeugers  
     (nur erforderlich, falls nicht Anlieferer des Sperrmülls) 

- ohne Unterschrift sind die Kosten durch den Anlieferer zu tragen - 
 
 

Herkunftsgebiet des Sperrmülls und ausstellende Behörde:  
 

 Stadt Bayreuth         Landkreis Bayreuth        ......................................................................... 
    - Stadtbauhof -                                                      Datum                      Unterschrift Sachbearbeiter/in 

- ohne Unterschrift der ausstellenden Behörde sind die Kosten durch den Anlieferer zu tragen - 
Von der Müllumladestation auszufül-
len: Gewicht: ............... kg 
 

Anschrift und Öffnungszeiten der Müllumladestation,  
Weiherstraße 39, 95448 Bayreuth. 
 

Mo-Fr: 8.15-12 Uhr, 12.30-16 Uhr. Bei Wochenfeiertagen ist die Umladestation  
(außer Karsamstag) am darauf folgenden Samstag von 8.15-12 Uhr geöffnet. 



 

Für welche Abfälle wird eine Sperrmüllbescheinigung ausgestellt? 
 

Zur Müllumladestation Bayreuth dürfen nur Restabfälle aus Holz, Kunststoff und anderen brennbaren Materialien (kein Metall!) angeliefert 

werden. Sofern es sich dabei um zugelassenen Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen (bis zu 5 cbm) handelt, der auf einem Grundstück ange-

fallen ist, das an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen ist, übernehmen Stadt oder Landkreis Bayreuth die Annahmegebühren. Dies wird 

mit umseitiger Bescheinigung bestätigt. Für alle anderen Anlieferungen sind vor Ort Gebühren zu entrichten. Sperrige Gegenstände, die größer als 

200 x 100 x 80 cm sind, und massive Gegenstände (Balken, Rollen etc.), deren Maße 10 cm x 10 cm x 50 cm überschreiten, müssen vor der An-

lieferung zerkleinert werden. Der folgenden Tabelle können Sie Beispiele für kostenlos bzw. nicht kostenlos anlieferbare Gegenstände sowie für 

grundsätzlich nicht anlieferbare Gegenstände entnehmen: 

Kostenlos anlieferbar  
(mit Sperrmüllbescheinigung) 

Nicht kostenlos anlieferbar 
(Anlieferung gegen Gebühr) 

Nicht anlieferbar  
(andere Entsorgungsmöglichkeit) Weitere Informationen 

 
Möbel / Einrichtungsgegenstände  
aus Holz oder Kunststoff 
- Bett, Bilderrahmen, Bügelbrett, Polster, 

Regal, Schrank, Spiegel, Stuhl, Tisch 
Matratzen bzw. Bettzubehör 
- Bettauflage, Lattenrost, Matratzenschoner 
Teppiche bzw. PVC-Bodenbeläge 
- Linoleum, Teppichleiste 
Transportbehältnisse (leer!) 
- Gießkanne, Kanister, Kiste, Koffer, Korb, 

Tasche, Schüssel 
Sperrige Balkon- und Gartenmöbel 
- Blumenkasten, Gartenschlauch, Kompos-

ter, Pavillon, Sonnenschirm 
Sperrige Spiel- und Sportgeräte (keine 
Elektroaltgeräte!) 
- Planschbecken, Sandkasten, Schaukel, Ski 
Sperrige Campingartikel 
- Campingtoilette (leer), Gummiboot, Luft-

matratze, Paddel, Zelt  
Sonstiges 
- Katzenbaum, Kicker, Kindersitz, Kinderwa-

gen, Klavier  
 

 
Autoteile 
- Pkw-Reifen 
Brennbare Bau- und Renovierungsabfälle 
aus Holz, Kunststoff oder Naturmaterialien
- Bade- oder Duschwanne, Bauholz, Dach-

pappe, Dachrinne, Fenster, Fenster-
rahmen, Garagentor, Kunststoffrohr, Öltank 
(leer), Spanplatte, Tür, Türrahmen, Zaun 

Fest mit dem Haus verbundene Gegens-
tände 
- Decken- und Wandverkleidung, Korkboden, 

Laminat, Parkett, Tapete 
Sonstiges 
- Abdeckplane, Aktenordner, Bienenhaus, 

Federbett und -kissen, Folie, Gartenhaus, 
Hasenstall, Palette, Pkw-Dachkoffer (Kunst-
stoff) 

 
Autoteile 
- Auspuff, Kotflügel, Radio 
Bau- und Renovierungsabfälle aus Ke-
ramik, Stein, Glas oder Metall 
- Armatur, Bauschutt, Eternit, Fensterglas, 

Glas- und Mineralwolle, Sanitärkeramik 
Elektroaltgeräte 
- Bohrmaschine, Computer, Kaffeemaschi-

ne, TV, Waschmaschine  
Landwirtschaftliche Gegenstände 
- Egge, Heuwender, Pflug 
Metallische Gegenstände 
- Bett, Fahrrad, Kuchenblech, Pfanne, 

Stuhl, Tisch, Topf, Wäscheständer 
Problemmüll 
- Altöl, Batterie, Benzin, Chemikalien aller 

Art, Energiesparlampe 
Saubere restentleerte Wertstoffe 
- Altglas, Altpapier, Joghurtbecher, Kunst-

stoffflasche, Styropor, Weißblech 
Sonstiges 
- Feuerlöscher, Nachtspeicherofen 
 
 

 
Abfallberatung Stadt Bayreuth 

Internet: 

www.abfallberatung.bayreuth.de  

Infotelefon: 0921 / 25 18 44 

Broschüre: Abfallfibel 

 

Abfallberatung Landkreis Bayreuth 

Internet: www.landkreis-

bayreuth.de/abfall  

Infotelefon: 0921 / 728 282 

Broschüre: Abfallwegweiser „Trend!“ 

 

 

 
 

Weitere ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Infoblatt „Brennbare sperrige Abfälle“. 
 

http://www.abfallberatung.bayreuth.de/
http://www.landkreis-bayreuth.de/abfall
http://www.landkreis-bayreuth.de/abfall
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